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1.	 Einleitung

Verification of Payee (VoP) ist Bestandteil einer neuen EU-Verord-
nung 2024/886. Diese schreibt vor, dass alle Banken innerhalb 
des Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA) vor der Freigabe einer 
Überweisung überprüfen, ob der eingetragene Empfängername1 
zur angegebenen IBAN passt (Empfängerüberprüfung).

Diese Prüfung dient der Sicherheit besonders im elektronischen 
Zahlungsverkehr. Für Sie bedeutet das mehr Schutz vor Betrug und 
weniger Risiko bei Überweisungen. 

In einem Unternehmen sind gleichzeitig aber auch Prozessanpas-
sungen erforderlich.

Die allgemeine technische Infrastruktur für die VoP-Prüfungen wird 
bereits am 05.10.2025, vier Tage vor der gesetzlichen Pflicht, aktiv 
sein. Von diesem Stichtag an werden VoP-Prüfungen durchgeführt. 

Wir erklären, was Sie beachten müssen.

1	 In dieser Publikation wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der Regel  
das generische Maskulinum verwendet. Die verwendete Sprachform bezieht sich  
auf alle Menschen, hat ausschließlich redaktionelle Gründe und ist wertneutral.
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2.	 Begriffserklärungen

Den fachlichen Begriffen im Zusammenhang mit VoP können Sie 
bei Software-Anwendungen und z. B. in Ihrem Online-Banking be-
gegnen. 

Anbei eine Übersicht der relevanten Begriffe:

Begriff Bedeutung

Verification of Payee (VoP) Teil der neuen Instant Payment Verordnung (Instant 
Payment Regulation: IPR). Diese schreibt eine Emp-
fängerüberprüfung bei SEPA-Überweisungen vor.

Empfängerüberprüfung Prüfung auf Übereinstimmung von IBAN und Name 
(Kontoinhabername der Person oder des Unterneh-
mens) bei SEPA-Überweisungen.

Übereinstimmung /  
Match / grün

IBAN und Name stimmen überein.

Mit Abweichungen /  
Close-Match / gelb

IBAN und Name stimmen zum Teil nicht überein 
(Tippfehler, phonetisch gleiche Buchstaben, etc.).

Keine Übereinstimmung /  
No-Match / rot

IBAN und Name stimmen nicht überein.

Nicht möglich / Not possible 
or not applicable

Aus technischen oder fachlichen Gründen wurde 
kein Ergebnis generiert.

Opt-In Die Empfängerüberprüfung ist aktiviert.

Opt-Out Die Empfängerüberprüfung ist deaktiviert.

3.	 Matches

Die Bank führt VoP, oder auch die Empfängerüberprüfung, nach 
dem Einreichen einer Zahlung aus. Das Ergebnis folgt einem Am-
pelsystem mit den Ergebnissen:

	� Übereinstimmung (Match): grüne Ampel

	� Mit Abweichungen (Close-Match): gelbe Ampel  
(mit Rückgabe des korrekten Empfängernamens)

	� Keine Übereinstimmung (No-Match): rote Ampel 
(ohne Rückgabe des korrekten Empfängernamens)
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Nach Erhalt des Ergebnisses können Sie auf dessen Basis entschei-
den, ob Sie die Zahlung freigeben oder stornieren möchten. Wie 
streng die Banken bei Close-Match und No-Match vorgehen, ent-
scheiden diese selbst.

Hinweis:

Voraussichtlich werden folgende Abweichungen nicht zu ei-
nem No-Match führen:

	� Groß- und Kleinschreibung

	� Umlaute

	� Sonderzeichen

	� Satzzeichen

	� Mehrfach-Leerzeichen

	� Bindestriche oder andere Trennzeichen

	� Namenszusätze (z. B. Dr.)

	� Gesellschaftsformen (z. B. GmbH, AG)

	� Angabe nur eines Namens bei einem Gemeinschaftskonto

Einige Banken haben sich auch bereits geäußert, dass sie mit darü-
ber hinausgehenden Regeln die Anzahl der No-Matches möglichst 
klein halten wollen. 

Eine solche Zusatzregel könnte etwa darin bestehen, dass bei 
einem gemeinschaftlichen Konto schon die Angabe eines der In-
habernamen als Match gewertet wird, oder bei einem Unterneh-
men auch einzelne Namensbestandteile der Firmierung bereits zu 
einem Close-Match führen. Bei Close-Matches wird dem Auslöser 
der Zahlung die korrekte Kontoinhaberbezeichnung mit zurückge-
spielt. Hier kann der Anwender also schnell prüfen, ob die Abwei-
chung beispielsweise auf ein Vertippen oder eine Abkürzung zu-
rückzuführen ist und ob es wahrscheinlich ist, dass es sich trotzdem 
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